
Beleg über die vorübergehende Verwahrung/Beförderung und Überlassung einer Waffe
(Nachweis nach § 38 Nr. 1 e des Artikels 1 (WaffG) des WaffRNeuRegG)

Angabe zur Person des Eigentümers der Waffen

Name Vorname/n

Anschrift

Die waffenrechtlichen Erlaubnisse für die unten genannten Waffen des Eigentümers wurden ausgestellt
durch die Behörde: Stadtverwaltung Zweibrücken, Nr. 

Angaben zur Person des vorübergehenden Verwahrers / Beförderers / Übernehmers

Name Vorname/n

Anschrift

Telefon

Leih-Berechtigungsgrund des Verwahrers/Beförderers:

  Waffenbesitzkarte Nr.   ausstellende Behörde:

Dauer der Leihe: bis

  anstellen der Waffenbesitzkarte nur bei Verwahrung/Beförderung von Langwaffen
  Jagdschein Nr.   ausstellende Behörde:
  gültig bis

Der Eigentümer überlässt vorübergehend gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 b WaffG zum Zwecke der

  sicheren Vewahrung und/oder
  Beförderung
  Ausübung Sport/Jagd

folgende Waffe/n:

1

2

Ein Überlassen von Waffen an Dritte ist nicht gestattet.

Dieser Beleg ist bei Überprüfungen/Kontrollen vorzuzeigen.

Überlassungsdatum

Unterschrift des Eigentümers Unterschrift des Übernehmers

KaliberArt der Waffelfd. 
Nr.

Nummer der 
Waffe

Hersteller oder 
Warenzeichen
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